
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1980/2/11 1272/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.02.1980

Index

Unterricht

40/01 Verwaltungsverfahren

70/06 Schulunterricht

Norm

AVG §53 Abs1

AVG §7 Abs1

SchUG 1974 §71 Abs4 idF 1977/231

Rechtssatz

Ausführungen über die Befangenheit bzw. Voreingenommenheit des Lehrpersonales gegenüber Schüler und dessen

gesetzlichen Vertreter und deren Berücksichtigung in im angeführten Bescheid des BMfU.

Schlagworte

Zeugnis, Nachzipf, Nachtragsprüfung
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